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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1996

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

FrG 1993 §18 Abs1;

VwGG §28 Abs1 Z5;

Rechtssatz

Das völlig unbestimmte Vorbringen, der Fremde (hier Staatsangehöriger der Jugoslawischen Föderation) sei "ein

nützliches Mitglied der Gesellschaft auch nach EU-Recht", ist nicht geeignet, die Rechtswidrigkeit eines befristeten

Aufenthaltsverbotes aufzuzeigen.
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